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Ein übersetzungsbezogener Vergleich zwischen  
chinesisch-deutschen Zivilgesetzestexten 

WANG Qiang 

1. Einleitung 
Hinsichtlich des chinesisch-deutschen Sprachvergleichs besteht nach wie vor 
ein großer Forschungsbedarf. Zwar wurden in einigen Arbeiten mehrere 
Aspekte des Sprachvergleichs und des Umgangs mit übersetzungsrelevanten 
Phänomenen erschlossen.1 Jedoch verfolgen sie fast ausschließlich einen lin-
guistischen Ansatz und setzen kaum beim anwendungsbezogenen Übersetzen 
an und geht mir deswegen noch nicht weit genug (vgl. Kautz 2002: 513). 
Ebenso auffällig ist die Forschungslücke im fachspezifischen und zugleich 
übersetzungsbezogenen Vergleich zwischen beiden Sprachen. Ein Füllen 
dieser Lücke ist mithin ein Desiderat, vor allem in Hinblick auf die fortge-
schrittene Chinesisch-Ausbildung und Gestaltung eines chinabezogenen bzw. 
sinologischen M.A.-Studiengangs. Wissenschaftliches Arbeiten unter Einbe-
ziehung fundierter Analyse chinesischer Primärquellen, u. a. wissenschaftli-
cher Fachliteratur aus China, gehört als wesentlicher Bestandteil zu einer 
sinologischen Ausbildung auf Master-Niveau. Der Umgang mit dem Quel-
lenmaterial geht häufig mit Translationen einher, deren Gelingen sowohl von 
einem kontrastiv-linguistischen Reflexionsvermögen als auch von soliden 
Kenntnissen im jeweiligen Fachgebiet abhängt. Ein pragmatischer, überset-
zungsorientierter und vor allem fachkundiger Ansatz ist daher notwendig und 
äußerst wichtig.  

Didaktisch positioniert sich der vorliegende Beitrag2 im Schnittfeld von 
Sinologie, einer bestimmten Fachrichtung (hier: Zivilrecht) und überset-
zungsrelevanter Sprach-/Fachsprachausbildung. Er setzt sich das Ziel, die 
bisher kaum erforschten chinesisch-deutschen Zivilgesetzestexte durch eine 
inhaltliche und funktional-linguistische Betrachtung einer übersetzungsbezo-

                                                 
1 Als wichtige Forschungsbeiträge sind u. a. MA Jia (1984: 22ff.), ZHANG Liecai (1984), 

Kautz (1991), CHEN Xuan (1994), DU Lun (1998), WONG Jeannie Yau-Hang (1999), ZHU Jin 
(1999), SHUE Annie (2007), SUI Yaqin (1984: 133–158), TANG Weiming (1984: 260–282), 
WANG Fang (1984: 199–229), YUAN Jie (1984: 230–259) und ZHU Xiao’an (1984: 159–198) 
zu nennen. 

2 Der vorliegende Beitrag ist eine gründlich überarbeitete Zusammenfassung eines Teils 
der wichtigsten Ergebnisse von Kapitel 4 meiner Monographie (WANG Qiang 2012: 111–170). 
An dieser Stelle ist noch einmal ausdrücklicher Dank an Prof. Dr. Peter Kupfer (Universität 
Mainz), Prof. Dr. iur. Robert Heuser (Universität Köln) und Prof. Dr. iur. Hans Hattenhauer 
(Universität Kiel) für die Betreuung der Dissertation einschließlich der Übersetzung des ZGE 
auszusprechen.  
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genen kontrastiven Analyse3 zu unterziehen und damit eventuell auch neue 
Impulse für pragmatische Fachsprachen-Didaktik zu geben, Kriterien beim 
chinesisch-deutschen Zivilrechtsübersetzen zu identifizieren, Überlegungen 
im Übersetzungsprozess und die dafür geeigneten konkreten Sprachmittel zu 
verdeutlichen und nicht zuletzt neue Orientierungspunkte für Chinesisch-
Lerner auf Master- und noch höheren Ebenen zu liefern. Die gesellschaftliche 
Relevanz einer solchen Arbeit spiegelt sich in der schnellen Entwicklung der 
Gesetzgebung, den Bemühungen um den rasanten Aufbau eines Rechtsstaats 
in der VR China sowie der diesbezüglichen Zusammenarbeit mit der Bundes-
republik Deutschland, die sich zunehmend intensiviert, wider. In diesem 
Zusammenhang wächst gerade der Bedarf an fachlich kompetenten Überset-
zungen der Gesetzestexte bzw. Rechtsliteratur und vor allem an einer für 
beide Seiten didaktisch direkt nutzbaren Analyse rasch.  

Der kontrastiven Analyse liegen die Beispielsvorschriften des ZGE4 als 
AT (Ausgangstext) mit dessen erster deutscher, zugleich überhaupt fremd-
sprachiger, Übersetzung als ZT (Zieltext), die vom Autor (WANG Qiang 
2012: 454–616) zur Untersuchung der terminologischen Beiträge des ZGE zu 
Chinas modernem Zivilrecht angefertigt wurde, zugrunde. Aus zweierlei 
Gründen dürfte eine kontrastive Analyse des ZGE-AT und -ZT für einen 
übersetzungsbezogenen Vergleich zwischen chinesisch-deutschen Zivilgeset-
zestexten überhaupt repräsentativ und signifikant sein. Erstens: Mit dem 
deutschen BGB (1. Auflage von 1896)5 als Vorlage entstand der ZGE wäh-
rend Chinas Wechsel von der Qing- zur republikanischen Zeit (begonnen im 
Jahr 1909 und ausgearbeitet 1911). Er richtete sich sowohl rechtssystema-
tisch, -technisch als auch stilistisch und funktional-inhaltlich maßgeblich 
nach dem BGB aus (vgl. WANG Qiang 2012: 12ff. m. w. N.), sodass seine 
Übersetzung in gewissem Maße einem Rückübersetzen gleichkommt, wobei 
bei dessen Übersetzen die BGB-Vorschriften häufig als Paralleltexte vom 
Autor herangezogen wurde. Die deutsche Übersetzung des ZGE bietet inso-
fern eine solide, ideale Grundlage für einen übersetzungsbezogenen Sprach-
vergleich zwischen dessen AT und ZT und zugleich zwischen dem AT und 
dem Paralleltext (des ZT), in dem Fall den BGB-Vorschriften. Zweitens: Als 
das erste chinesische Zivilgesetzbuch hat der ZGE Chinas moderne Zivilge-
setzgebung einschließlich des (in Taiwan geltenden) ZGB und mehrerer (auf 
dem Festland geltender) volksrepublikanischer Zivilgesetze stark geprägt, in 
                                                 

3 Die übersetzungsbezogene kontrastive Analyse sieht in der Übersetzung selbst ihren 
Ausgangspunkt mit regelhafter Wiederkehr der sprachlichen Einheiten als Anhaltspunkt zur 
Feststellung der sprachlichen Korrespondenz. Damit erfasst sie ein größeres und flexibleres 
Untersuchungsumfeld als ein sonstiger Sprachvergleich. Näheres über die Vorteile dieses Ansat-
zes bei MA Jia (1984: 59–63). 

4 Ein Abkürzungsverzeichnis findet sich am Ende des Beitrags. 
5 Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die nachher bei der kontrastiven Analyse 

als Paralleltexte angegebenen BGB-Vorschriften alle auf diejenigen dieser Auflage. 
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erster Linie auf Wort- und Morphem-Ebene, und zwar als Grundlage für die 
moderne Vermögensrechtsterminologie, u. a. auch auf der strukturellen, syn-
taktischen Ebene, d. h. durch rechtssprachliche Kontinuität, sodass zahlreiche 
ZGE-Vorschriften unmittelbar oder nur mit kleinen Änderungen vom ZGB 
übernommen oder als Vorlagen für Zivilgesetze der VR China herangezogen 
wurden.6 Allerdings, um den Umfang dieses Aufsatzes einzuschränken, wer-
den die terminologischen und sonstigen Beiträge des ZGE zu Chinas moder-
nem Zivilrecht nicht ausgeführt.7 Daher muss im Voraus betont werden, dass 
die Untersuchungsergebnisse mit ihrer unmittelbaren Geltung sich erst ein-
mal auf das verglichene Textpaar ZGE-AT und -ZT beschränken und von 
einer Generalisierung grundsätzlich abzusehen ist.  

2. Besonderheiten und Funktionen der Zivilgesetzestexte sowie 
deren Darstellungsweise 

Nach der übersetzungsrelevanten Texttypologie sind Zivilgesetzestexte 
sachorientierten, informativen Fachtexten (Reiß 1983: 17ff.; Kautz 2002: 
75ff.; Göpferich 2003: 61) zuzuordnen8 und weisen Besonderheiten wie Voll-
ständigkeit, Formulierungsdichtheit (Rosner 1992: 35ff., 132), Präzision und 
Regularitäten auf; speziell im Chinesischen bspw. asyndetische/syndetische 
Satzverknüpfung, Gebrauch von Modalverben und Konjunktionen, 9  und 
besonders im Deutschen etwa performative Verben, Funktionsverben, Hand-
lungskennzeichnung durch Verbalsubstantive, Passivität, Infinitivformen, 
                                                 

6 Die bei der nachfolgenden Analyse angegebenen Vorschriften des BGB (chin. Übers. v. 
CHEN Weizuo 2010: 5–640), des ZGB (dt. Übers. v. Bünger 1934: 101–279) und der volksre-
publikanischen Zivilgesetze (AGZ, VG, SRG usw.) sind z. B. den analysierten ZGE-Rechts-
sätzen ähnlich. Beweise für das Heranziehen des ZGE als eine wichtige Grundlage für das ZGB 
finden sich u. a. auch bei SHAO Jiandong (1999: 81); Heuser (2008: 203; 2009: 123) und 
WANG Qiang (2012: 12ff.), für die Zivilgesetze der VR China bei WANG Qiang (2012: 12ff., 
24ff., 44ff., 171ff. m. w. N.). Für den aus Klassizismus und Modernität bestehenden Diglossie-
Stil der chinesischen Rechtssprache vom ZGE bis hin zur modernen Zivilgesetzgebung s. Lippert 
(1979: 20–21); Rosner (1992: 74ff.; 97ff.); WANG Qiang (2012: 39ff., 114ff. m. w. N.).  

7 Aus demselben Grund ist davon abzusehen, nachfolgende Tabellen mit einer Spalte für 
entsprechende Formulierungen im deutschen Paralleltext zu erweitern, mit denen diejenigen im 
präsentierten ZT grundsätzlich identisch sind.  

8 Für eine eingehende Auseinandersetzung mit den Definitionen des Texts, u. a. unter 
funktionalistischen Gesichtspunkten, s. Göpferich (2003: 61–62; 1995: 56); Schmidt (1972: 17; 
1973: 145); Weinrich (1976: 16). Eine Definition der Texttypen bei Kautz (2002: 76) und ein 
Überblick über verschiedene Texttypen bei Reiß (1983: 15–20, vor allem S. 20). Theoretische 
Einwände gegen die Reiß-Texttypologie, jedoch ohne Alternativvorschlag, finden sich bei Wilss 
(1977: 142/144); Stolze (1982: 113ff.); Kautz (2000: 77). Für eine Definition der Textsorte, 
welcher zufolge Zivilgesetzestexte nichtwissenschaftlichen Texten unterzuordnen sind, s. Reiß 
und Vermeer (1991: 177); Göpferich (2003: 62–63). 

9 Vgl. SHUE Annie (2007: 36, 75); WANG Qiang (2012: 131ff.). Zur Analyse der Satz-
formeln und inneren Struktur der chinesischen Rechtssprache bzw. Gesetztestexte s. LIU 
Hongying (2007: 53ff., 129ff.); SUN Yihua (2006: 84). 
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Präpositional-Gefüge.10 Die Funktionen und die funktional bedingten Sinn-
gehalte dominieren den Zweck der Translation der Rechtsvorschriften (Reiß 
und Vermeer 1991: 95ff.). Der vorliegende Beitrag vertritt den Standpunkt, 
dass Zivilgesetzestexte sowohl imperativische (gebietende/verbietende) als 
auch rechtsgewährende (erlaubende/ermächtigende) Funktionen haben, unge-
achtet dessen, ob man sie als Imperative pauschalisiert oder nicht (vgl. En-
gisch 2005: 16–21; WANG Qiang 2012: 116–119, 145ff.). Wie bzw. mit 
welchen Ausdrucksformeln und syntaktischen Formen diese Funktionen 
erfolgen, ist gerade das Kernanliegen dieses Artikels. Zur Vermeidung der 
Unklarheit, nimmt er den Gebotssatz als Kennzeichen für die imperativische 
Funktion der Zivilrechtssätze (vgl. Šar�evi� 1999: 109–112). In Teil 3 wird 
jeweils der positive und negative Gebotssatz, Gebot bzw. Verbot, untersucht, 
während Teil 4 die Erlaubnis erteilenden und die positive Rechte gewähren-
den Vorschriften beleuchtet.  

Die Erfüllung der obigen Funktionen bedarf entweder beim Übersetzen 
oder bei der kontrastiven Analyse unbedingt konkreten Kontexts, d. h. sinn-
gemäß und inhaltlich häufig miteinander zusammenhängender Vorschriften 
als Grundeinheiten. Außerdem ist es sinnlos, von standardisierten Formeln 
bzw. Formen, etwa denen für Gebote und Verbote, allein auszugehen und 
dann deren Übersetzungsmöglichkeiten auf Deutsch zusammenzustellen. Für 
ihre Darstellung ist wiederum Kontextualität unentbehrlich, denn die spezifi-
schen Formulierungen, vor allem die eines rechtslogisch-inhaltlich stark 
geprägten Gesetztextes, sind nicht isoliert zu betrachten, sondern müssen in 
ihrem jeweiligen Kontext behandelt werden (Arntz, Picht und Mayer 2009: 
75; Stolze 1992: 125ff.). Hier kommen die Beispielsvorschriften gerade zur 
Geltung. Eine funktional-inhaltliche Kategorisierung der sog. Sprechakte als 
Gebot, Verbot, Erlaubnis, positive Rechte usw. ist sprachlich und sprachwis-
senschaftlich relevant: Die Rechtsvorschriften als Verwendungskontexte und 
die darin enthaltenen Termini sind beide mit einer komplexen Systematik 
verflochten. Um solche Sinngehalte sprachlich zu analysieren, sind ein über-
sichtlicher roter Faden, eine klar strukturierte Gliederung und eine nachvoll-
ziehbare, systematische Darstellungsweise unerlässlich. Dafür eignen sich 
eben diese Kategorien. Da ein Zivilgesetzbuch wie der ZGE in derselben 
Unterteilungseinheit, z. B. Abschnitt, Titel und Untertitel, i. d. R. verschiede-
ne, aber rechtssystematisch gegliederte Sprechakte enthält, hat der Autor, 
zugleich der Übersetzer, die Kategorien dieser Sprechakte erst bei der Analy-
                                                 

10 Eine systematische, kontrastive Behandlung der chinesisch-deutschen Funktionsverben 
findet sich bei YUAN Jie (1984: 230–259). Näheres über Passivität in beiden Sprachen und 
Infinitivformen bei Kautz (1991) bzw. Snell-Hornby (2003: 69). Zur syntaktischen, strukturellen 
und semantischen Analyse der deutschen Rechtssätze s. Lampe (1970: 29ff.); Rave, Brinckmann 
und Grimmer (1972: 17ff., 45ff., 67ff., 75ff.); Stolze (1992: 177). Eine detaillierte Beschreibung 
der sprachlichen Merkmale der chinesisch-deutschen Zivilgesetzestexte bei WANG Qiang (2012: 
111ff.). 
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se seiner eigenen Übersetzung zur Klassifizierung der unten auszuführenden 
Beispiele einbezogen, d. h. eher als vor und im Übersetzungsprozess bewusst 
darüber reflektiert zu haben.  

3. Funktional-inhaltliche Analyse der Zivilrechtsvorschriften mit 
Geboten und Verboten 

3.1. Vorschriften mit Geboten 

Die Pflicht ist das Ziel des Gebots und das angeordnete Verhalten der Inhalt 
der Pflicht (Köbler 2007: 158). Die Gebotssätze werden mit verschiedenen 
Sprachmitteln realisiert (vgl. Kelsen 1979: 77). Handelt es sich um die gebo-
tenen Pflichten, kommt in den deutschen Rechtsvorschriften i. d. R. nicht 
wortwörtlich das Modalverb sollen zur Anwendung. Während im Chinesi-
schen sollen hauptsächlich lexikalisch, u. a. mit x�  und/oder y�ng  zum 
Ausdruck gebracht wird, kommt es im Deutschen häufig syntaktisch, bspw. 
mit der Infinitivform „sein/haben zu + Verb“ oder durch den Indikativ „… ist 
nichtig/maßgebend“, zur Geltung. 

Die Gebotssätze unterscheiden sich nach zwei Gruppen: Die der Gruppe 
1 gebieten, welche Pflichten erfüllt werden sollen, ohne ihre Adressaten fest-
zulegen oder explizit anzugeben; die der Gruppe 2 richten sich eindeutig an 
bestimmte Rechtssubjekte als Adressaten und gebieten ihnen, welche Pflich-
ten sie erfüllen sollen. Die Vorschriften der Gruppe 1 lassen sich weiter in 
Gruppe 1-1 mit absoluten und Gruppe 1-2 mit quasi-absoluten Geboten dif-
ferenzieren. Die Vorschriften der Gruppe 2 unterteilen sich in drei Unterarten: 
die von Gruppe 2-1 als einfache Anordnungen, die von Gruppe 2-2 mit Gebo-
ten als Folge der vorherigen Verbindlichkeiten und die von Gruppe 2-3 mit 
Geboten gewisser Pflichten als Ausgleich oder Ersatzleistung für vorherige 
Handlungen. 

3.1.1. Vorschriften mit absoluten Geboten 

Die Vorschriften der Gruppe 1-1 erlegen keinen konkreten Rechtssubjekten 
Pflichten auf. Die Gebote der Pflichten darin können universal, d. h. an jede 
Person gerichtet sein, werden daher als absolut bezeichnet. In ihrem Mittel-
punkt steht eine Verhaltensanweisung i. S. eines allgemeinen Rechtsgrund-
satzes. Als ein typisches Beispiel für absolute Gebote dient § 2 ZGE:  
 
Beispiel G 1-1-1: 

[ ]  � � 
[ZGE] § 2. Rechte und Pflichten sind so auszuüben bzw. zu erfüllen, wie 
Treu und Glauben es erfordern. 

vgl. BGB § 242; ZGB § 219; AGZ §§ 4ff.; VG §§ 6, 60. 
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Unmittelbar realisiert sich das imperativische Sollen durch y�ng im AT 
und den indikativischen Ausdruck sein (sind) zu + Infinitiv im ZT. Auf Chi-
nesisch werden Modalverben ( ) wie y�ng , y�ngg�i , y�ng-
d�ng usw. eingesetzt, um „Notwendigkeit und Erforderlichkeit“ auszu-
drücken (vgl. XING Fuyi 2000: 170–171; DU Lun 1998: 187ff.). Obwohl 
kein Adressat für diesen Rechtssatz angegeben wurde, lässt sich daraus 
schließen, dass bei der Ausübung der Rechte bzw. Erfüllung der Pflichten das 
Prinzip Treu und Glauben von jeder/jedem einzuhalten ist. Solche unmittel-
bar an jede/n gerichteten Vorschriften sind auch als allgemeine Rechtsnor-
men bezeichnet (Šar�evi� 1999: 106).  

In den Vorschriften mit absoluten Geboten werden häufig die Pflichten 
mittelbar, d. h. durch Nichtigkeit des verbotenen Verhaltens ausgedrückt. I. d. 
S. sollten die Gebote nicht nur gegen jedes Rechtssubjekt, sondern auch zu-
gunsten jedes Rechtssubjekts wirksam sein: 

 
Beispiel G 1-1-2: 

[ ]  �

� � ��
[ZGE] § 176. Ein Rechtsgeschäft, dessen Gegenstand gegen ein gesetzli-
ches Verbot verstößt, ist nichtig, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist. 

vgl. BGB §§ 134, 135; ZGB § 71; AGZ § 55. 
 

Die logische Bindung des Gebots gestaltet sich aus zwei Voraussetzungen 
und einer Rechtsfolge: 
 
Voraussetzung 1: , 
Ein Rechtsgeschäft, dessen Gegenstand gegen ein gesetzliches Verbot ver-
stößt,11 
= [Wenn] der Gegenstand eines Rechtsgeschäfts gegen … verstößt, 
Voraussetzung 2: , 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.12 
= [Wenn] gesetzlich keine Sondervorschrift vorliegt, 
 

                                                 
11 Diese Voraussetzung im AT wird durch zh�  als Indikator für die Kondition ausge-

drückt. Im ZT wird sie durch einen Attributsatz, der dieselbe Funktion wie ein Konditionalsatz 
hat, realisiert. 

12 Es handelt sich bei der mit soweit eingeleiteten Voraussetzung um eine Einschränkung 
der konditionalen Beziehung zwischen Voraussetzung 1 und der Rechtsfolge (vgl. Soffritti 1999: 
127). 
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Rechtsfolge: [ ] � 
[dann] ist ein solches Rechtsgeschäft nichtig.13�

3.1.2. Vorschriften mit quasi-absoluten Geboten 
Die Vorschriften von Gruppe 1-2 enthalten die sog. quasi-absoluten Gebote 
und richten sich an Rechtsanwender, ggf. auch an Rechtssubjekte. Beide 
Zielgruppen sind nur mittelbar bestimmt und an solchen Rechtssätzen kann 
man erkennen, von wem die Pflichten zu erfüllen sind: 
 
Beispiel G 1-2-1: 

[ ] �

� � � 
[ZGE] § 513. Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch ein 
Rechtsgeschäft sowie zur Änderung und Aufhebung dessen Inhalts [durch 
ein Rechtsgeschäft] ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten maßgebend, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 

vgl. BGB § 305; ZGB § 153; AGZ §§ 3, 61; VG §§ 1ff.; SRG §§ 15, 
20. 

 
Der Rechtssatz knüpft den Abschluss eines Vertrags an zwei Voraussetzun-
gen an: 
 
Voraussetzung 1: [ ] � 
Zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft 
= [Wenn] ein Schuldverhältnis rechtsgeschäftlich [von den Beteiligten] be-
gründet [wird], 
Alt. Voraussetzung 1: [ ] � 
sowie zur Änderung und Aufhebung des Inhalts des Schuldverhältnisses,14 
= sowie [wenn] der Inhalt ... rechtsgeschäftlich [von den Beteiligten] geän-
dert/aufgehoben wird, 
Voraussetzung 2: � 
[gleichzeitig] soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, 
= [wenn] keine Sondervorschrift vorliegt, 
 
Rechtsfolge: [ ]  � 

                                                 
13 Das imperativische Sollen wird hier durch den Indikativ „… ist nichtig“ realisiert.  
14 Die o. a. zwei Voraussetzungen im ZT werden durch ein sog. präpositionales Syntagma 

„zur Begründung…“/„zur Änderung und Aufhebung…“ (Soffritti 1999: 127) realisiert, während 
im chinesischen AT derselbe Sachverhalt mit der normativen Subjekt-Prädikat-Struktur ausge-
drückt wird. 
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[so] ist ein Vertrag zwischen den Beteiligten maßgebend. = [so] ist … als 
Maßstab heranzuziehen. 
 
Das imperativische Sollen im AT wird durch  und im ZT durch den Indika-
tiv realisiert, wobei maßgebend bereits die Zwangskraft ausdrückt. Der 
Grund dafür, dass das Agens hier nicht explizit bestimmt wird, liegt an einer 
der Stilformen zur Abstraktion sowohl deutscher als auch chinesischer Geset-
zestexte (Stolze 1999: 55; Snell-Hornby 2003: 69): 1. unpersönlicher Stil 
durch Funktionsbetonung (in dritter Person), 2. Anweisungen im Infinitiv für 
Allgemeingültigkeit und 3. Passiv zur Konzentration auf die Handlung, aber 
nicht auf die handelnde Person.15 

Ein zweites Beispiel für quasi-absolute Gebote ist § 988 ZGE: 
 

Beispiel G 1-2-2: 
[ ]  �

� 
[ZGE] § 988. Zur Schließung eines Vertrags, der die Übertragung des Ei-
gentums an einer unbeweglichen Sache zum Gegenstand hat, ist die Be-
urkundung erforderlich. 

vgl. BGB § 873. 
 

Aus dem Rechtssatz lässt es sich schließen, dass dieses quasi-absolute Gebot 
an den Veräußerer und den Erwerber der unbeweglichen Sache gerichtet wird: 
  
Voraussetzung 1: [ ], 
[Wenn] das Eigentum an einer unbeweglichen Sache [vom Veräußerer an 
den Erwerber] übertragen wird, 
Voraussetzung 2: , 
[Wenn] zur Übertragung ein Vertrag [zwischen ihnen] abgeschlossen wird;16 
 
Rechtsfolge: [ ]  � 
[so] ist die Beurkundung [des Vertrags] erforderlich. 
 
  

                                                 
15 Für mehr Informationen zu den häufig in den deutschen Zivilgesetzestexten auftreten-

den Passivformen und eine systematische konfrontative Darstellung von Aktiv und Passiv zwi-
schen Chinesisch und Deutsch s. Kautz (1991).  

16 Realisiert werden die zwei Voraussetzungen im ZT durch ein präpositionales Syntagma 
und einen Attributsatz. 
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3.1.3. Vorschriften mit an bestimmte Rechtssubjekte gerichteten 
Geboten  
Die Paragraphen der Gruppe 2 richten ihre Gebote an gewisse Rechtssubjekte 
und unterteilen sich in drei Subgruppen. Einfache Anordnungen von Gruppe 
2-1 erfordern eine Handlung seitens der Rechtssubjekte nach Eintritt be-
stimmter Voraussetzung(en), die Vorschriften von Gruppe 2-2 fordern die 
Rechtssubjekte zu einem bestimmten Verhalten als Folge ihrer vorherigen 
Verpflichtung auf und die von Gruppe 2-3 gebieten, über ihre rechtsbindende 
Funktion mit Aufforderung zu einer Handlung hinaus, die Handlung gleich-
zeitig als Wiedergutmachung (u. a. durch Ersatzleistung) einer vorherigen 
Handlung.  

3.1.3.1. Einfache Anordnungen 

Die Kausalität der einfachen Anordnungen, dass die Handlung sich aus der 
einzutretenden Tatsache ergibt, ist nicht offensichtlich. Dass die erfüllte(n) 
Voraussetzung(en) die erforderliche(n) Handlung(en) als Folge hat bzw. 
haben, ergibt sich aus dem hier zwingenden Charakter des Gesetzes: 
 
Beispiel G 2-1-1: 

[ ]  (1) �

� � �

� ��
[ZGE] § 78. (1) Gründet ein Verein eine neue Geschäftsstelle, so hat er 
dies gemäß der Vorschrift des § 73 am Ort der Neugründung unverzüg-
lich zur Eintragung anzumelden. Zudem hat er den Anlass der neuen 
Gründung an den Orten aller anderen Geschäftsstellen unverzüglich zur 
Eintragung anzumelden.  
 

Die Gründung der neuen Geschäftsstelle durch einen Verein ist die Voraus-
setzung bzw. Ursache für seine Anmeldepflichten: 
 
Voraussetzung: , 
Gründet ein Verein eine neue Geschäftsstelle, 
= [Wenn] ein Verein … gründet, 
 
Rechtsfolge 1 = Anmeldung der neuen Gründung: 
[ ] � �[ ]

� 
so hat der Verein dies gemäß der Vorschrift des § 73 am Ort der Neugrün-
dung unverzüglich zur Eintragung anzumelden.  
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Rechtsfolge 2 = Eintragung des Anlasses der neuen Gründung: 
[ ] � � 
zudem hat der Verein den Anlass der Neugründung an den Orten aller ande-
ren Geschäftsstellen unverzüglich zur Eintragung anzumelden. 
 
Im ZT wird die Voraussetzung durch einen sog. nicht eingeleiteten, d. h. 
nicht von Konjunktionen wie wenn, falls, sofern, soweit usw. regierten, hypo-
thetischen Satz ausgedrückt, der sich am Anfang eines Paragraphen oder 
einer ihm untergeordneten Einheit (Absatz, Nummer eines Absatzes, Satz 
usw.) befindet. Solche Satzkonstruktionen finden sich im BGB, Paralleltext 
des ZT, u. a. auch im stilistischen Sinne, gehäuft (Soffritti 1999: 121). Der 
nicht eingeleitete hypothetische Nebensatz (Tatbestandsvoraussetzung), der 
dieselbe Funktion wie der mit „wenn …“ eingeleitete Konditionalsatz hat, 
korrespondiert mit so und dem davon eingeleiteten Hauptsatz (Rechtsfol-
gen).17 Syntaktisch konstituieren der Neben- und Hauptsatz gemeinsam die 
konditionale Relation.  

Im zweiten Beispiel für einfache Anordnungen wird der Antragende 
verpflichtet, beim Erkennen der Verspätung der Annahmeerklärung diese 
dem Annehmenden mitzuteilen: 

 
Beispiel G 2-1-2: 

[ ]  (1) �

� �

� � 
[ZGE] § 206. (1) Ist die Annahmeerklärung nach dem Ablauf der gemäß 
§ 205 vorgeschriebenen Frist dem Antragenden zugegangen, so hat der 
Antragende, wenn er erkannte, dass die Annahmeerklärung ihm binnen 
dieser Frist zugegangen sein würde, die Verspätung dem Annehmenden 
mitzuteilen, es sei denn, dass die Mitteilung bereits vor dem Eingang der 
Erklärung abgesandt worden ist. 

vgl. BGB § 149; ZGB § 159; VG § 14. 
 

Bei der Mitteilungspflicht handelt es sich vorrangig um eine gesetzlich Vor-
geschriebene anstatt einer, die der Antragende aufgrund seiner Handlung als 
Konsequenz aus einer Kausalität erfüllen soll: 
 
Voraussetzung 1: [ ], 

                                                 
17 Vgl. die erste Rechtsfolge von Beispiel G 2-1-1 im ZT. Für präpositionale Syntagmen 

(Präpositionalphrasen) auch mit der hypothetischen Funktion siehe Beispiel G 1-2-1 und Beispiel 
G 1-2-2 im ZT. 
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Ist die Annahmeerklärung nach dem Ablauf der gemäß § 205 vorgeschriebe-
nen Frist dem Antragenden zugegangen, = [Wenn] die Annahmeerklärung 
„nach … zugegangen“ ist,  
Voraussetzung 2: , 
Wenn er (der Antragende) erkannte, dass die Annahmeerklärung ihm binnen 
dieser Frist zugegangen sein würde;  
Voraussetzung 3: � � 
es sei denn, dass die Mitteilung bereits vor dem Eingang der [Annahme-] 
Erklärung abgesandt worden ist. = [Wenn] die Mitteilung der Verspätung 
vor … noch nicht abgesandt worden ist. 
 
Rechtsfolge: [ ] [ ]  � 
so hat der Antragende die Verspätung dem Annehmenden mitzuteilen. 
 
Die drei Voraussetzungen kommen im AT jeweils mit einer asyndetischen 
Verknüpfung (1), dem Konditionalsatz-Kennzeichen (2) und der eine 
Konditionalbedingung einschränkenden Satzkonstruktion, „dàn ... bù zài c� 
xiàn ... “ (3) zum Ausdruck. Im ZT werden sie mit einem nicht 
eingeleiteten hypothetischen Nebensatz (1), dem konditionalen Nebensatz 
mit wenn (2) und dem im Zivilgesetz häufig zur Einschränkung der vorheri-
gen konditionalen Bindung verwendeten Ausdruck „es sei denn, dass …“ (3) 
realisiert. Die eher auf eine Ausnahme hindeutende fixierte Ausdrucksform 
der dritten Voraussetzung sowohl im AT als auch im ZT bzw. deutschen 
Zivilgesetz wird i. d. R. nachgestellt. 

3.1.3.2. Vorschriften aufgrund vorher eingegangener Verbind-
lichkeiten 

Die Paragraphen der Gruppe 2-2 fordern Rechtssubjekte zu einem bestimm-
ten Verhalten als Folge ihrer Verbindlichkeiten auf:  
 
Beispiel G 2-2-1: 

[ ]  (1) �

� �

��
[ZGE] § 360. (1) Handeln der gesetzliche Vertreter eines Schuldners und 
die Personen, deren der Schuldner sich zur Erfüllung seiner Verbindlich-
keit bedient, mit Vorsatz oder Fahrlässigkeit, so haftet der Schuldner da-
für wie für eigenen Vorsatz oder eigene Fahrlässigkeit. 

vgl. BGB § 278; ZGB § 224; VG § 121. 
 



36 WANG QIANG

 

Das Pflichtgebot lässt sich in drei Tatbestandsmerkmale (Tbm) und eine 
Rechtsfolge einteilen: 

 
Voraussetzung: � �

[ ]� 
[Wenn] der gesetzliche Vertreter eines Schuldners und die Personen, deren 
der Schuldner sich zur Erfüllung seiner Verbindlichkeit bedient (i. d. Z. die 
Erfüllungsgehilfen), mit Vorsatz oder Fahrlässigkeit handeln, 
Tbm 1: [Wenn] einer als Schuldner ein Schuldverhältnis eingegangen ist;  
Tbm 2: [Wenn] einer als gesetzlicher Vertreter/Erfüllungsgehilfe des 
Schuldners handelt;  
Tbm 3: [Wenn] er Vorsatz oder Fahrlässigkeit verschuldet; 
 
Rechtsfolge = Haftungspflicht des Schuldners in gleichem Umfang wie für 
eigenes Verschulden: 
[ ] � 
so haftet18 der Schuldner dafür wie für den eigenen Vorsatz oder die eigene 
Fahrlässigkeit.�

3.1.3.3. Vorschriften zwecks Ersatzleistung 

Bei den Zivilrechtsvorschriften der Gruppe 2-3 mit Geboten zwecks Ersatz-
leistung geht es um die Aufforderung an Rechtssubjekte, infolge einer vorhe-
rigen Handlung zu handeln. Die Pflicht wird ihm nicht nur per Gesetz aufer-
legt, sondern verkörpert auch eine kausale Konsequenz, die aus der vorheri-
gen Handlung ableitbar ist. Diese Handlung bedeutet eine gesetzlich vorge-
schriebene Voraussetzung und zugleich eine unmittelbar (laut Rechtsgefühls) 
erkennbare Ursache für das Gebot. Bei der Ersatzleistung handelt es sich 
häufig um Schadensersatzpflicht. So wird die Schadensersatzpflicht der Per-
son, die das Recht einer anderen widerrechtlich verletzt, vorgeschrieben: 
 
Beispiel G 2-3-1: 

[ ]  (1) �

� � 
[ZGE] § 945. (1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Recht eines anderen 
widerrechtlich verletzt, ist zum Ersatz des aus der Verletzung entstehen-
den Schadens verpflichtet. 

vgl. BGB § 823; ZGB § 184; AGZ § 106. 
 
                                                 

18 In diesem Zusammenhang wird das imperativische Sollen im ZT durch den Indikativ 
„so haftet der Schuldner dafür …“ realisiert. Er hat die gleiche Wirkung wie „so hat der Schuld-
ner dafür … zu haften“. 
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Der Tatbestand für den Eintritt der Schadensersatzpflicht als Rechtsfolge19 
setzt sich aus vier Merkmalen zusammen: 1. Verletzung des Rechts eines 
anderen, 2. rechtswidrige Rechtsverletzung, 3. Vorsatz oder Fahrlässigkeit 
des Schädigers sowie 4. ist aus der Rechtsverletzung ein Schaden entstanden, 
während die konditionale Relation sich mit dem Attributsatz „wer …, ist 
zum … verpflichtet“ realisiert. 

3.2. Vorschriften mit Verboten 

Ein Gebot i. e. S. stellt eine verbindliche Anweisung zu einem aktiven Tun 
dar; ein Verbot hat dieselbe Funktion, betont jedoch ein passives Tun oder 
Nicht-Tun. Insofern umfasst ein Gebot i. w. S. sowohl positives Gebot als 
auch Verbot, also negatives Gebot. Daher besteht eine Pflicht i. V. m. einem 
positiven Gebot in der Vornahme und i. V. m. einem Verbot im Unterlassen 
einer Handlung. Die Gemeinsprache kennzeichnet sie jeweils mit tun-sollen 
bzw. nicht-tun-dürfen: 
 
Beispiel V-1: 

[ ]  �

��
[ZGE] § 469. Die Aufrechnung einer Verbindlichkeit aus einer vorsätz-
lich begangenen unerlaubten Handlung kann der Schuldner dem Gläubi-
ger gegenüber nicht geltend machen. 

vgl. BGB § 393; ZGB § 339; VG § 99. 
 

Der Artikel besteht aus einer Tatbestandsvoraussetzung und einer Rechtsfol-
ge: 

 
Voraussetzung: [ ] [ ], 
Die Aufrechnung einer Verbindlichkeit aus einer vorsätzlich begangenen un-
erlaubten Handlung20  
= [Wenn] einer eine unerlaubte Handlung vorsätzlich begangenen hat und 
daraus eine Verbindlichkeit (Anspruch auf Schadensersatz) gegen ihn ent-
standen ist, 
 
Rechtsfolge: [ ] � 

                                                 
19 Während die Rechtsfolge im ZT mit „ist zum … verpflichtet“ realisiert wird, drückt der 

AT, „fù … yìwù … “ sie durch einen normalen Aussagesatz ( chénshùjù) und 
zwar ohne Verwendung der Modalverben wie ,  usw. aus.  

20 Die Voraussetzung wird im AT und ZT (durch ein präpositionales Syntagma) mit einem 
Attribut realisiert. 
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[dann] kann der Schuldner dem Gläubiger gegenüber die Aufrechnung 
[dieser Verbindlichkeit gegen die ihm selbst gegen den Gläubiger zu-
stehende Forderung] nicht geltend machen.21 
 

Das zweite Beispiel für Verbot ist § 103 ZGE: 
 

Beispiel V-2: 
[ ]  � �

� � 
[ZGE] § 103. Betrifft die Beschlussfassung das Verhältnis zwischen dem 
Verein und einem Vereinsmitglied bzw. dessen Ehegatten oder dessen 
Verwandten in gerader Linie, so ist das Mitglied nicht stimmberechtigt. 

vgl. BGB § 34. 
 

Zur Voraussetzung für den Ausschluss des Vereinsmitgliedes von der Stimm-
abgabe gehören drei Alternativen: 

 
Alt. 1: , 
Betrifft die Beschlussfassung das Verhältnis zwischen dem Verein und einem 
Vereinsmitglied, = [Wenn] die … zwischen … und … betrifft, 
Alt. 2: [ ] , 
Betrifft die … und dem Ehegatten [des Vereinsmitgliedes], = [Wenn] die … 
und … betrifft, 
Alt. 3: [ ] , 
Betrifft die … und einem Verwandten in gerader Linie [des Vereinsmitglie-
des], = [Wenn] die … und … betrifft, 
 
Rechtsfolge: 

� 
so ist das Mitglied nicht stimmberechtigt.22  
= so ist dem Mitglied die Stimmabgabe [bezüglich der Beschlussfassung] 
untersagt. 
 
Im dritten Beispiel, § 49 ZGE, wird der Verzicht auf Rechts- und Geschäfts-
fähigkeit verboten:  

                                                 
21 Im AT wird das Verbot durch  (verneinendes Adverb bù  + chinesisches Modal-

verb dé ), das wörtlich nicht dürfen bedeutet, realisiert; vgl. dazu XING Fuyi (2000: 170–171). 
Im ZT kommt das Verbot durch Verneinung des deutschen Modalverbs können in Form von 
„kann nicht …“ zur Geltung. 

22 Das Prädikat im AT „... wú bi�ojuéquán “ lässt sich auch [wörtlich] als „… 
hat kein Stimmrecht“ übersetzen. 
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Beispiel V-3: 

[ ] � 
[ZGE] § 49. Rechts- und Geschäftsfähigkeit sind unverzichtbar. 

vgl. ZGB 16. 
 

Das Verbot kommt im AT mit den häufig ein Verbot kennzeichnenden Wör-
tern bù dé  und dem Verb p�oqì  (w. Ü.: auf … verzichten) zur 
Geltung. Im ZT wird es mit dem Indikativ „sind unverzichtbar“ ausgedrückt. 
Verbote im Chinesischen sind meistens durch das Einsetzen der Modalverben 
in verneinender Form, wie  (Adverb) +  (Modalverb) in Beispiel V-1 
und V-3, oder durch das Einsetzen des Verbs zur Verneinung wie wú  in 
Beispiel V-2, leicht erkennbar. Das vierte Beispiel enthält Verbote, die wie-
der konditional bedingte Verhaltensanweisungen sind:  
 
Beispiel V-4: 

[ ] �

�

� �

� � � 
[ZGE] § 415. Hat der Schuldner dem Gläubiger eine Urkunde über die 
Schuld übergeben, so kann der Schuldner sich, wenn der Gläubiger die 
Forderung unter Vorlegung der Urkunde abgetreten hat, dem Erwerber 
gegenüber nicht darauf berufen, dass die Eingehung oder Anerkennung 
des Schuldverhältnisses nur zum Schein erfolge oder dass ein eventuell 
bestehender Vertrag mit dem Abtretenden die Abtretung ausschließe, es 
sei denn, dass der Erwerber bei der Abtretung den Sachverhalt kannte  
oder kennen musste. 

vgl. BGB § 405. 
 

Zunächst handelt es sich bei § 415 ZGE um zwei Verbote oder zwei Teile 
einer Rechtsfolge: 

 
Rechtsfolge:  [ ]  
Der Schuldner kann sich nicht darauf berufen, 
= Es wird dem Schuldner verboten, sich [gegenüber dem Erwerber der Forde-
rung] darauf zu berufen, 
Teil 1: � 
dass die Eingehung oder Anerkennung des Schuldverhältnisses nur zum 
Schein erfolge. 
Teil 2: � 
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dass ein eventuell bestehender Vertrag mit dem Abtretenden die Abtretung 
ausschließe. 
= dass eventuell ein Vertrag mit … bestehe, der die Abtretung ausschließe. 
 
Ihr Eintritt beinhaltet zunächst drei Voraussetzungen: 
Voraussetzung 1: [ ], 
Hat der Schuldner dem Gläubiger eine Urkunde über die Schuld übergeben; 
= [wenn] der Schuldner … übergeben hat; 
Voraussetzung 2: � 
wenn der Gläubiger die Forderung unter Vorlegung der Urkunde abgetreten 
hat; 
Voraussetzung 3: � �

� 
= [ ] � [ ] � 
es sei denn, dass der Erwerber bei der Abtretung den Sachverhalt kannte 
oder kennen musste. 
= [wenn] der Erwerber bei … [nicht] kannte oder [nicht] kennen musste. 
 
Die drei Voraussetzungen im AT/ZT werden ähnlich wie die von G 2-1-2 
realisiert. Die Einsetzung verschiedener Ausdrucksmittel zur Formulierung 
„einer Verkettung von Bedingungen“ hängt damit zusammen, „dass um der 
Klarheit willen keine identischen Konjunktoren nacheinander vorkommen 
oder gar ineinander geschoben sind“ (Soffritti 1999: 126). Dieser (ZT von V-
4) und zahlreiche andere Belege (ZT von G 2-1-2) zeigen, dass alternative 
Konjunktoren eingebettet werden, um einen Umstand darzustellen, „der se-
kundär zu einem im Vordergrund stehenden und anders eingeleiteten Um-
stand eintritt“ (Soffritti 1999: 126). 

3.3. Ausdrucksformeln und Grundstruktur der Vorschriften mit 
Geboten und Verboten 

3.3.1. Ausdrucksformeln der Vorschriften mit Geboten und Ver-
boten 

Aus der bisherigen Untersuchung der Gebots- und Verbotssätze der chinesi-
schen Zivilgesetzestexte ergeben sich ihre normativen Ausdrucksformeln und 
ihre Grundstruktur. Durch eine Bilanz über die Gebotssätze ist ihr imperativi-
scher Charakter an bestimmten Ausdrucksformeln erkennbar. 
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Tab. 1: Ausdrucksformeln der Zivilrechtsvorschriften mit Geboten im 
AT-ZT-Vergleich 

Beispiel nach Art  
des Gebots 

[= Tun-Sollen-Satz i. e. S.] 

Ausdrucksformel im 
AT  

i. S. d. Rechtsfolge 

Ausdrucksformel im 
ZT  

i. S. d. Rechtsfolge  
G 1-1-1 

absolutes Gebot 
......  (Modalverb) + 

Verb [+ Zusatz] 
… sind auszuüben bzw. 

zu erfüllen, wie … 
G 1-2-1 

quasi-absolutes Gebot 
......  (Modalverb) + 

Verb [+ Zusatz] … ist … maßgebend 

G 1-2-2 
quasi-absolutes Gebot 

......  (Modalverb) + 
Verb [+ Zusatz] … ist … erforderlich 

G 2-1-1/G 2-1-2 
einfache Anordnung 

......  (Modalverb) + 
Verb [+ Zusatz] 

… hat … zu + Verb 
(Infinitivform) 

G 2-2-1 
Gebot infolge einer vorhe-

rigen Verpflichtung 

......  (Modalverb) + 
Verb [+ Zusatz] 

… haftet für … 
= … hat für … zu haf-

ten (Infinitivform) 

G 2-3-1 
Gebot zwecks der Ersatz-

leistung 

...... ......  
Verb + vom Verb 

regiertes Objekt mit 
Attribut 

… ist zu … verpflich-
tet23 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Fazit 
Die o. a. Ausdrucksformeln dienen eher dazu, die imperativische Funktion 
der Gebote zu verdeutlichen, ohne allein dafür maßgeblich zu sein. Die impe-
rativische Funktion der Gebote realisiert sich auch ohne imperative Modal-
verben oder sonstige unmittelbar imperativische Formulierungen, was für 
Zivilgesetzestexte in beiden Sprachen gilt. Mit Formulierungen verschiedener 
Art weisen die deutschen Gebotssätze eine viel größere Ausdrucksvielfalt als 
die chinesischen aus.  

Der imperativische Charakter der Verbotssätze ist ebenfalls wie folgt er-
kennbar. 
  

                                                 
23 Die Ausdruckformel „zu … verpflichtet sein“/„verpflichtet sein, … zu tun“ wird häufig 

in deutschen Gesetzestexten (z. B. BGB) eingesetzt, um Pflichten vorzuschreiben. S. dazu §§ 63, 
88, 110, 372–373, 380–381, 406, 421, 437, 451 ZGE im ZT und die parallelen BGB-
Vorschriften. 
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Tab. 2: Ausdrucksformeln der Zivilrechtsvorschriften mit Verboten im 
AT-ZT-Vergleich 

Beispiel für Verbot 
[= Nicht-Tun-Dürfen-

Satz] 

Ausdrucksformel im AT 
i. S. d. Rechtsfolge 

Ausdrucksformel im ZT  
i. S. d. Rechtsfolge 

V-1/V-4 
......  (Modalverben in 

verneinender Form) + 
Verb [+ Zusatz] 

… kann nicht (Modalverb 
in verneinender Form) + 

Verb [+ Zusatz] 

V-2 ......  [ ] 
(Negationsverb + Objekt) 

… ist … nicht stimmbe-
rechtigt 

= … hat kein Stimmrecht 

V-3 
......  (Negationsad-

verb + Modalverb) + 
Verb  

… sind unverzichtbar 
= auf … kann nicht ver-

zichtet werden 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Fazit 
Der verbietende Charakter der chinesischen Zivilgesetzestexte kommt zur 
Geltung überwiegend durch das Einsetzen der Modalverben in negierter 
Form, was, wie zahlreiche andere erörterten Ausdrucksformen, auch für die 
heutige Gesetzgebung in China gilt. Im Gegensatz dazu realisiert sich die 
verbietende Funktion der deutschen Vorschriften auf vielfältigere Weise. 

3.3.2. Syntaktische Grundstrukturen der Vorschriften mit Gebo-
ten/Verboten  
Die Zivilgesetzestexte mit Geboten und Verboten knüpfen meistens an Vo-
raussetzungen bzw. Bedingungen oder bestimmte Attribute, Beschreibungen, 
Definitionen usw. an. 

Tab. 3: Syntaktische Grundstruktur der Zivilrechtsvorschriften mit 
Geboten/Verboten im AT-ZT-Vergleich  

Beispiel 
für Ge-

bot/ Ver-
bot 

Satzbau im AT (ergänzt mit ) 
� zum Ausdruck des Tatbe-

stands für Eintritt der Rechts-
folge wie „wenn … dann …“ 

Satzbau im ZT 
� zum Ausdruck des Tatbe-

stands für Eintritt der Rechts-
folge wie „wenn … dann …“ 

G 1-1-2 
Konditionalsatz mit „......

......“ +  
„ ...... “ 

Attributsatz + „… soweit …“ 

G 1-2-1 Konditionalsatz mit „......
......“ + „...... ......“ 

Präpositionales Syntagma (Prä-
positionalphrase) + „… so-
weit …“ 
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Beispiel 
für Ge-

bot/ Ver-
bot 

Satzbau im AT (ergänzt mit ) 
� zum Ausdruck des Tatbe-

stands für Eintritt der Rechts-
folge wie „wenn … dann …“ 

Satzbau im ZT 
� zum Ausdruck des Tatbe-

stands für Eintritt der Rechts-
folge wie „wenn … dann …“ 

G 1-2-2 Konditionalsatz mit „...... ......“ Präpositionales Syntagma + 
Attributsatz 

G 2-1-1 Konditionalsatz mit „...... ......“ 
Nicht eingeleiteter Konditional-
satz (durch Inversion) + „so [als 
Korrelat] …“ 

G 2-1-2 
Konditionalsatz ohne Konjunkti-
on + Konditionalsatz mit „ ......

“ + „ ...... “ 

Nicht eingeleiteter Konditional-
satz + Konditionalsatz mit 
„wenn“ + „es sein denn …“ 

G 2-2-1 
Konditionalsatz mit „Attribut“ + 
„...... ......“ und asyndetischer 
Verknüpfung 

Nicht eingeleiteter Konditional-
satz (durch Inversion) + „so [als 
Korrelat] …“ 

G 2-3-1 Attributsatz mit „...... ......“ + 
weitere Beschreibung als Prädikat 

Attributsatz + weitere Be-
schreibung 

V-1 Attributsatz + weitere Beschrei-
bung als Prädikat 

Beschreibung mit präpositiona-
lem Syntagma als Attribut 

V-2 Konditionalsatz mit „...... ......“ 
Nicht eingeleiteter Konditional-
satz (durch Inversion) + „so [als 
Korrelat] …“ 

V-4 
Konditionalsatz ohne Konjunkti-
on + Konditionalsatz mit „......

......“ + „ ...... “  

Nicht eingeleiteter Konditional-
satz (durch Inversion) + 
„wenn …“ + „es sein denn …“ 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Fazit 
Die o. a. Parallelität und Regularitäten beider Sprachen sind sowohl syntak-
tisch als auch funktional-inhaltlich kennzeichnend für die Grundstruktur der 
Zivilrechtsvorschriften und  

essentielle Komponente in der definitorischen und bestimmenden Aufgabe 
des Gesetzgebers, der erst dadurch zu einer differenzierten und textuell ar-
tikulierten Staffelung von Begriffen und zur Klärung der Relationen unter 
den Begriffen gelangt (Soffritti 1999: 119).  
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4. Funktional-inhaltliche Analyse der rechtsgewährenden Zivil-
rechtsvorschriften  
Aus dem Dargestellten ist auch festzuhalten, dass die Vorschriften mit Gebo-
ten/Verboten überwiegend24 auf eine Grundstruktur, die sog. Wenn-Dann-
Struktur, reduziert werden können. Demgemäß zerfallen diese Paragraphen in 
einen Tatbestand (Wenn-Teil) und eine Rechtsfolge (Dann-Teil). Sie sind 
imperativisch, indem sie bestimmte Rechtssubjekte auffordern, die im Tun 
oder Unterlassen bestehenden Pflichten zu erfüllen (vgl. Engisch 2005: 28). 
Jedoch gehören nach Kelsen (1979: 1) zu den Funktionen der Rechtsnormen 
außer Gebieten/Verbieten noch Erlauben und Ermächtigen. Neben dem Ge-
bieten der Pflichten erlaubt eine Zivilrechtsnorm jemandem ein bestimmtes 
Verhalten, „indem sie statuiert, dass man sich so verhalten darf“, oder er-
mächtigt jemanden zu einem bestimmten Verhalten, „indem sie statuiert, dass 
man sich so verhalten kann“ (Kelsen 1979: 2, Kursiva im Original). Im Zivil-
gesetz gilt die Anknüpfung der Rechtsfolgen an Tatbestände nicht nur für die 
meisten Vorschriften, die Pflichten gebieten, sondern auch für die meisten, 
die [subjektive] Rechte gewähren.  

4.1. Vorschriften mit Erlaubnissen  
Die Erlaubnis erteilenden Vorschriften dienen als Einstieg in die [subjektiven] 
Rechte. In diesem Beitrag werden solche als sog. Dürfen-Sätze behandelt. 
Ein ausdrücklich als unverboten (Tun-Dürfen) geregeltes Verhalten ist der 
Gegenstand der Erlaubnis, was sich zunächst im Beispiel E-1 zeigt: 
 
Beispiel E-1: 

[ ] �

� � 
[ZGE] § 313. Eine Handlung, welche erforderlich ist, um sich oder einen 
anderen vor einem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff zu schützen, ist 
nicht widerrechtlich. 

vgl. BGB § 227; ZGB § 149; § 128 AGZ. 
 

Der Tatbestand wird mit einem Attributsatz (im AT und ZT) realisiert: 
� , 

Eine Handlung, welche erforderlich ist, um sich oder einen anderen vor ei-
nem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff zu schützen, 
= [Wenn] eine Handlung erforderlich ist, um … zu schützen, 

                                                 
24 Unter diesen Vorschriften sind einfach strukturierte vorhanden, die ohne konditionale 

Verknüpfung definitorisch bzw. beschreibend sind (Beispiel G 1-1-1, V-3). Sie machen einen 
kleinen Anteil von gebietenden und verbietenden Paragraphen aus. 
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Zum Tatbestand gehören folgende Merkmale: 
Tbm 1: Ein Angriff auf Leben, Körper, Freiheit, Ehre, Eigentum und sonsti-
ge Rechte muss vorliegen; 
Tbm 2: Der Angriff muss gegenwärtig sein; 
Tbm 3: Der Angriff muss rechtswidrig sein; 
Tbm 4: Die Handlung muss darauf abzielen, den Handelnden selbst oder 
einen anderen vor dem Angriff auf die oben genannten Rechte zu verteidigen; 
Tbm 5: Die Verteidigung muss erforderlich, d. h. gerechtfertigt sein. 
 
Die Rechtsfolge als Erlaubnis: [ ] � 
[Eine solche Handlung] ist nicht widerrechtlich. 
= [so] ist eine solche Handlung nicht widerrechtlich (= gesetzlich unverbo-
ten). 

 
Bei dem Rechtssatz handelt es sich um den Begriff Notwehr. Das zweite 
Beispiel für Erlaubnis ist der zusammen mit Notwehr unter dem Oberbegriff 
Selbstverteidigung geregelte Begriff des Notstandes:  
 
Beispiel E-2: 

[ ] �

� �

� � � �

��
[ZGE] § 314. Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um eine 
durch sie drohende Gefahr von sich oder einem anderen abzuwenden, 
handelt nicht widerrechtlich, soweit die Beschädigung oder die Zerstö-
rung zur Abwendung der Gefahr erforderlich ist und nicht außer Verhält-
nis zu der Gefahr steht. Hat der Handelnde jedoch die Gefahr verschuldet, 
so ist er zum Schadensersatz verpflichtet. 

vgl. BGB § 228; ZGB § 150; § 129 AGZ. 
 

Zum Tatbestand des Rechtssatzes gehören folgende Merkmale:25 
 
Tbm 1: , 
[Wenn] (dem Handelnden/einem anderen) eine Gefahr (gegen seine recht-
lich geschützten Interessen) durch eine fremde Sache droht; 
= [Wenn] (dem ...) eine akute/dringende Gefahr (gegen …) von einer 
fremden Sache ausgeht; 

                                                 
25 Der Tatbestand von § 314 ZGE wird u. a. mit Attributsatz (Tbm 2) und Konditionalsatz 

(Tbm 4) im AT/ZT realisiert. 
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Tbm 2: , � 
Wer eine fremde Sache beschädigt oder zerstört, um die Gefahr von sich 
oder einem anderen abzuwenden,26 
= [Wenn] der Handelnde …, um … abzuwenden, 
Tbm 3: , 
soweit die Handlung (Beschädigung/Zerstörung) zur Abwendung der Gefahr 
erforderlich ist, 
Tbm 4: , 
soweit die Handlung nicht außer Verhältnis zu der Gefahr steht.27 
 
Die Rechtsfolge als Erlaubnis beim Eintritt des Notstandes: 
[ ]  ( ) �  
[dann] ist die Handlung nicht widerrechtlich.28 
 
Eine Einschränkung der Rechtsfolge: � �

� 
Hat der Handelnde jedoch die Gefahr verschuldet, so ist er zum Schadenser-
satz verpflichtet. 
= Tbm 5: , [ ]� 
[Wenn] der Handelnde die Gefahr nicht verschuldet hat. 

4.2. Ausdrucksformeln und Grundstruktur der Vorschriften mit 
Erlaubnissen  
Aus einer Bilanz für die Erlaubnis erteilenden Vorschriften ergibt sich ihre 
Ausdrucksformel.  

Tab. 4: Ausdrucksformeln der Erlaubnis erteilenden Zivilrechtsvor-
schriften im AT-ZT-Vergleich 

Beispiel für Erlaub-
nis

[= Tun-Dürfen-Satz] 

Ausdrucksformel im AT 
i. S. d. Rechtsfolge 

Ausdrucksformel im ZT 
i. S. d. Rechtsfolge 

E-1 (Notwehr)  
E-2 (Notstand)  

......  
[Indikativ in negierender 

Form]  

… ist nicht widerrechtlich 
[Indikativ in negierender 

Form] 
Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

                                                 
26 Die Infinitivkonstruktion „um [...] zu + Infinitiv“ wird im ZT des 2. Tbm eingesetzt. 
27 Der Ausdruck im AT „y� … wéixiàn  … “ realisiert sich im ZT mit „soweit …“. 
28 Nach dem Kommentar zu § 314 ZGE (1976: 374) bedeutet nicht widerrechtlich hier 

konkret, dass der Handelnde nicht schadensersatzpflichtig ist. 
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Die in den Zivilrechtsvorschriften erteilten Erlaubnisse knüpfen ebenfalls 
meistens an bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen oder konkrete Attribute, 
Beschreibungen, Definitionen usw. an. 

Tab. 5: Syntaktische Grundstruktur der Erlaubnis erteilenden Zivil-
rechtsvorschriften im AT-ZT-Vergleich 

Beispiel 
für Er-
laubnis 

Satzbau im AT (ergänzt mit 
) 

� zum Ausdruck des Tatbe-
stands für Eintritt der 

Rechtsfolge wie „wenn … 
dann …“

Satzbau im ZT 
� zum Ausdruck des Tatbe-

stands für Eintritt der Rechts-
folge wie „wenn … dann …“ 

E-1  
Attributsatz mit „......  (

)......“, aber ohne „......
......“ 

Attributsatz + Infinitivkonstrukti-
on mit „um [...] zu + Verb [+ 
Zusatz]“ (mit so ergänzt als Kor-
relat) 

E-2 

Attributsatz mit „...... ......“ + 
Konditionalsatz mit „...... ......

“ + Adversativsatz29 mit „
...... ......“ als Einschrän-

kung 

Attributsatz mit „Wer …“ + 
Infinitivkonstruktion mit „um [...] 
zu + Verb“ + Konditionalsatz mit 
„soweit …“ + nicht eingeleiteter 
Konditionalsatz als Einschrän-
kung (mit so/dann ergänzt als 
Korrelat) 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Fazit 
Die in den Zivilrechtsvorschriften erteilten Erlaubnisse drücken sich in bei-
den Sprachen einheitlich und einfach aus, während syntaktisch diese Funkti-
on auf Deutsch generell auf vielfältigere Weise als auf Chinesisch zur Gel-
tung kommt. 

4.3. Positive Rechte gewährende Vorschriften 

Während Erlaubnisse (Dürfen-Sätze) beschreiben, wie man sich verhalten 
darf, bestimmen die positive [subjektive] Rechte gewährenden Rechtssätze, 
wie man sich verhalten kann, und lassen sich als Können-Sätze kennzeichnen. 
Ausschließlich Erlaubnisse sind nicht positiv genug. Außer den Vorschriften 
mit bloßen Erlaubnissen enthalten Zivilgesetze in viel größerer Anzahl sol-
che, die insofern ein rechtliches Können ausdrücken, als dass sie Rechtssub-
jekte zu Handlungen ermächtigen, zu Inanspruchnahme der Bewirkung be-

                                                 
29 Näheres zu den chinesischen Adversativsätzen, also Sätzen zum Ausdruck einer direkt 

entgegensetzenden Relation (  zhu�nzhéjú), findet sich bei SHUE Annie (2007: 122ff.). 
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stimmter Rechtsfolgen berechtigen, ihnen Privatautonomie einräumen und 
ihnen ermöglichen, durch Rechtsgeschäfte Rechte und Pflichten zu begrün-
den.30 Als erstes Beispiel dafür dient § 572 ZGE: 
 
Beispiel P-1: 

[ ] �

� � �

� � � 
[ZGE] § 572. Fehlt der verkauften Sache eine von dem Verkäufer ver-
traglich zugesicherte Eigenschaft, so kann der Käufer statt Wandlung  
oder Minderung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen. Das 
gleiche gilt, wenn der Verkäufer einen Fehler an der Sache vorsätzlich 
verschwiegen hat. 

vgl. BGB § 463; ZGB § 360; VG § 155. 
 

Der Paragraph besteht aus der Rechtsfolge und zwei alternativen Tatbestän-
den je mit zwei Tbm:  

 
Rechtsfolge: � �

� 
so kann der Käufer statt Wandlung (= Rückgängigmachung des Kaufs) oder 
Minderung (= Herabsetzung des Kaufpreises) Schadensersatz wegen Nichter-
füllung verlangen. 

 
Chinesische Modalverben wie dé , k�y� , k�  usw., die auf „dür-
fen/können“ oder „ist/sind berechtigt, … zu tun“ hinauslaufen, werden einge-
setzt, um „Erlaubnis, Ermächtigung und Berechtigung“ auszudrücken (XING 
Fuyi 2000: 170–171). Durch die Formulierung „...... ......“ (… kann 
[der Käufer] … verlangen) wird der Käufer berechtigt, bei Erfüllung der 
Tatbestandsvoraussetzungen Schadensersatz wegen Nichterfüllung vom 
Verkäufer zu verlangen. 
 
Alt. 1-Tbm 1 (impliziert):  [ ] [ ]  
[ ] [ ], 
[Wenn] der Verkäufer beim Schließen des Kaufvertrags [bezüglich der ver-
kauften Sache] [dem Käufer] eine [bestimmte] Eigenschaft zugesichert hat; 
Alt. 1-Tbm 2: � 

                                                 
30 Die im vorliegenden Beitrag repräsentativ untersuchten Arten der positiven subjektiven 

Rechte sind rechtssystematisch nicht erschöpfend. Für eine systematische und überblicksartige 
Gliederung dieser Rechte vgl. u. a. SHI Shangkuan (2000: 21ff.). 
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Fehlt der verkauften Sache eine von dem Verkäufer vertraglich zugesicherte 
Eigenschaft,  
= [Wenn] der verkauften Sache … fehlt, 
Alt. 2-Tbm 1 (impliziert): [ ]� 
[Wenn] dem Verkäufer bekannt war, dass ein Fehler an der Sache besteht,  
Alt. 2-Tbm 2: �[ �] 
[Das Gleiche gilt,] wenn der Verkäufer einen Fehler an der [verkauften] 
Sache vorsätzlich verschwiegen hat. 

 
Zu den positiven subjektiven Rechten gehört, über das zum Verlangen einer 
Handlung hinaus, die Berechtigung eines Rechtssubjekts, sich Handlungen, 
zu denen es eigentlich verpflichtet ist, zu verweigern, also eine Art von Ge-
genrechten des Verpflichteten: 
 
Beispiel P-2: 

[ZGE] § 354. (1) Steht dem zur Herausgabe einer Sache Verpflichteten 
ein fälliger Anspruch wegen Aufwendungen für die Sache oder wegen ei-
nes ihm durch diese verursachten Schadens zu, so kann der Verpflichtete, 
bevor sein Anspruch befriedigt wird, die Herausgabe verweigern, es sei 
denn, dass er die Sache durch eine unerlaubte Handlung erlangt hat. 

vgl. BGB § 273; ZGB §§ 928ff.; AGZ § 89. 
 

Der Tatbestand von § 354 Abs. 1 ZGE besteht aus:  
Tbm 1 (impliziert): [�], 
[Wenn] einem die Pflicht zur Herausgabe überhaupt obliegt, 
Tbm 2-Alt. 1: [ ]� 
Steht dem zur Herausgabe einer Sache Verpflichteten ein Anspruch wegen 
Aufwendungen für die Sache zu, = [Wenn] dem … ein Anspruch … zu-
steht,31 
Tbm 2-Alt. 1: [ ]� 
Steht dem zur Herausgabe einer Sache Verpflichteten ein Anspruch wegen 
eines ihm durch die Sache verursachten Schadens zu, = [Wenn] dem … ein 
Anspruch wegen … zusteht, 
Tbm 3: , 
                                                 

31 Die ZT-Formulierung, „jmdm. ein Anspruch auf …/ein Recht auf … zusteht“, wird häu-
fig anstatt „jmd. hat einen Anspruch …/ein Recht …“ eingesetzt (vgl. § 273 Abs. 2 BGB), um 
den AT „......���	“/„...... “ auszudrücken. 
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Wenn der Anspruch [bereits] fällig ist, 
Tbm 4:  = [ ]� 
Bevor der Anspruch befriedigt wird = [Wenn] er noch nicht befriedigt wird,  
Tbm 5 (= Einschränkung der Tatbestandswirkung in Form einer Negierung): 

� � 
es sei denn, dass der Verpflichtete die Sache durch eine unerlaubte Handlung 
erlangt hat. 
= [Wenn] der Verpflichtete die Sache nicht durch … erlangt hat. 
 
In dem Fall tritt die Rechtsfolge, das Verweigerungsrecht zur Herausgabe 
der Sache, ein: 
[ ] � 
so kann der zur Herausgabe Verpflichtete die Herausgabe verweigern. 
 
Die Tatbestandsvoraussetzungen im AT und ZT kommen ähnlich wie die von 
G 2-1-2 zum Ausdruck. 

Die positiven Rechte bestehen u. a. auch im Anspruch auf Beseitigung 
bzw. Beendigung eines rechtswidrigen Verhaltens oder einer Unterlassung 
gegen einen anderen: 

 
Beispiel P-3: 

[ ]  (1) 
� � 

(2) �

� 
[ZGE] § 987. (1) Der Eigentümer kann von demjenigen, der sein Eigen-
tum anders als in § 986 beeinträchtigt, die Beseitigung der Beeinträchti-
gung verlangen.  

(2) Sind Beeinträchtigungen seines Eigentums wie in Abs. 1 zu be-
fürchten, so kann der Eigentümer die Unterlassung der die Beeinträch-
tigungen herbeiführenden Handlung verlangen.32 

vgl. BGB § 1004; ZGB § 767; AGZ § 106. 
 

Der Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch aus Abs. 1 bzw. Abs. 2 wer-
den wie folgt strukturiert: 

 
Tatbestand von Abs. 1:  (Attribut-
satz im AT), 

                                                 
32 Eine ausführliche grammatische und morphologische Analyse des in § 987 Abs. 2 ZGE 

geregelten Begriffs búzuòwéi /bùxíngwéi  (Unterlassen) findet sich bei WANG 
Qiang (2012: 164–166). 
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Von demjenigen, der sein Eigentum anders als in § 986 beeinträchtigt (At-
tributsatz), 
= [Wenn] ein Fremder sein Eigentum … beeinträchtigt,  
Rechtsfolge von Abs. 1:   � 
[so] kann der Eigentümer die Beseitigung (der Beeinträchtigung) verlangen. 
 
Tatbestand von Abs. 2:  
Sind Beeinträchtigungen seines Eigentums wie in Abs. 1 zu befürchten, 
= [Wenn] Beeinträchtigungen … zu befürchten sind,  
Rechtsfolge von Abs. 2:    � 
so kann der Eigentümer [von dem Fremden] Unterlassung der Handlung, 
die sein Eigentum [eventuell] beeinträchtigen wird, verlangen.  
 
Außer den o. a. Arten positiver Rechte ermöglicht ein Zivilgesetz noch be-
stimmten Rechtssubjekten, Forderungsrechte gegen den Schuldner durch 
Erfüllung von dessen Verbindlichkeit zu erwerben: 
 
Beispiel P-4: 

[ ] �

� � �

� � 
[ZGE] § 1167. Erfüllt ein Dritter, der für einen Schuldner eine Hypothek 
bestellt hat, an dessen Stelle die Schuld oder verliert er infolge der Gel-
tendmachung der Hypothek durch den Hypothekengläubiger das Eigen-
tum an der belasteten Sache, so hat er gegen den Schuldner ein Rück-
griffsrecht nach den Vorschriften über die Bürgschaft. 

vgl. BGB §§ 1143, 1150; ZGB § 879; SRG § 176. 
 

Der Tatbestand des § 1167 ZGE besteht aus folgenden Merkmalen:  
Tbm 1: , = 
[ ], 
ein Dritter, der für einen Schuldner eine Hypothek bestellt hat, = [Wenn] ein 
Dritter für … bestellt hat,33 
Tbm 2-Alt. 1:  [ ] [ ], 
erfüllt an dessen [des Schuldners] Stelle die Schuld, = [Wenn] der Dritte 
an … die Schuld erfüllt, 
Tbm 2-Alt. 2: � � 
oder verliert infolge der Geltendmachung der Hypothek durch den Hypothe-
kengläubiger das Eigentum an der belasteten Sache,  

                                                 
33 Tbm 1 wird sowohl im AT als auch im ZT mit einem Attributsatz realisiert. 
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= oder [Wenn] der Dritte infolge … Eigentum an der belasteten Sache ver-
liert, 
 
Bei Erfüllung dieser Tatbestandsvoraussetzungen tritt folgende Rechtsfolge 
ein:  
[ ] [ ] � 
so hat er (der Dritte) gegen den Schuldner ein Rückgriffsrecht nach den Vor-
schriften über die Bürgschaft.34 

4.4. Ausdrucksformeln und Grundstruktur der positive Rechte 
gewährenden Vorschriften 

Eine Bilanz der an obigen Beispielen dargestellten Ausdrucksformeln der 
positive Rechte gewährenden Vorschriften sieht wie folgt aus:  

Tab. 6: Ausdrucksformeln der positive Rechte gewährenden Zivilrechts-
vorschriften im AT-ZT-Vergleich 

Beispiel für positives 
subjektives Recht 

[= Tun-Können-Satz] 

Ausdrucksformel im 
AT 

i. S. d. Rechtsfolge 

Ausdrucksformel im ZT 
i. S. d. Rechtsfolge 

P-1  
Anspruch auf Scha-
densersatz 
wegen Nichterfüllung 

......   
  

Modalverb + Verb + 
Objekt mit Attribut + 
Bezugswort  

… kann35 [anstatt …] 
Schadensersatz wegen 
Nichterfüllung verlangen 
Modalverb + Objekt [des 
Verbs] + Verb 

P-2  
Zurückbehaltungsrecht 

......     
Modalverb + Verb + 
Objekt  

… kann … die Herausgabe 
verweigern 
Modalverb + Objekt [des 
Verbs] + Verb 

                                                 
34 Dass das Rückgriffrecht dem Dritten [bei Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen] 

zusteht, wird sowohl im AT ( ...... ) als auch im ZT (hat er gegen … ein Rückgriff-
recht) ohne Einsetzung der Modalverben ausgedrückt. 

35 Anstatt „kann“ wird noch häufig die Ausdruckformel „ist zu … berechtigt“/„ist berech-
tigt, … zu tun“ häufig in deutschen Zivilgesetzen (z. B. BGB) eingesetzt, um subjektive Rechte 
zu gewähren. Vgl. bspw. dazu §§ 16, 88–89, 91, 108–109, 112, 120, 130, 147ff. ZGE im ZT und 
die parallelen BGB-Vorschriften. 
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Beispiel für positives 
subjektives Recht 

[= Tun-Können-Satz] 

Ausdrucksformel im 
AT 

i. S. d. Rechtsfolge 

Ausdrucksformel im ZT 
i. S. d. Rechtsfolge 

P-3 
Beseitigungs- und 
Unterlassungsanspruch 

Abs. 1: ......   
/ 

Abs. 2: ......   
......  

Modalverb + Verb + 
Objekt  

Abs. 1: … kann … die 
Beseitigung [der Beein-
trächtigung] verlangen 
Abs. 2: … kann … Unter-
lassung der … Handlung 
verlangen 
Modalverb + Objekt [des 
Verbs]36 + Verb 

P-4 
Rückgriffsrecht (Über-
gang der Forderung) 

......  [ ]  
 

Präposition + Bezugs-
wort + Verb + Objekt 

… hat … gegen [den 
Schuldner] ein Rückgriffs-
recht 
Verb + [Rechtssubjekt] + 
Präposition + präpositiona-
les Objekt + Objekt [des 
Verbs] 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Die positive Rechte gewährenden Zivilrechtsvorschriften knüpfen ebenfalls 
häufig an bestimmte Tatbestandsvoraussetzungen oder konkrete Attribute, 
Beschreibungen, Definitionen usw. an. 

Tab. 7: Syntaktische Grundstruktur der positive Rechte gewährenden 
Zivilrechtsvorschriften im AT-ZT-Vergleich  

Beispiel für 
positives sub-
jektives Recht 

Satzbau im AT (ergänzt mit 
) 

� zum Ausdruck des Tat-
bestands für Eintritt der 
Rechtsfolge wie „wenn … 

dann …“

Satzbau im deutschen ZT 
� zum Ausdruck des Tat-
bestands für Eintritt der 
Rechtsfolge wie „wenn … 

dann …“ 

P-1 Konditionalsatz mit „......
......“  

Nicht eingeleiteter Konditio-
nalsatz (durch Inversion) + 
„so [als Korrelat] …“ 

P-2 

Konditionalsatz mit „......
......“ 

+ Konditionalsatz [in Form 
von einem Temporalsatz] mit 
„...... ......“ + Einschränkung 
mit „ ...... “ 

Nicht eingeleiteter Konditio-
nalsatz + „so [als Korre-
lat] …“ + Konditionalsatz in 
Form von „… bevor …“ + 
„… es sei denn …“ 

                                                 
36 Im ZT des Beispiels P-3 besteht das Objekt von verlangen weiter aus substantiviertem 

Verb („Beseitigung“/ „Unterlassung“) und dessen unmittelbarem Objekt, nämlich Beeinträchti-
gungen oder Beeinträchtigungen herbeiführenden Handlungen. 
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Beispiel für 
positives sub-
jektives Recht 

Satzbau im AT (ergänzt mit 
) 

� zum Ausdruck des Tat-
bestands für Eintritt der 
Rechtsfolge wie „wenn … 

dann …“

Satzbau im deutschen ZT 
� zum Ausdruck des Tat-
bestands für Eintritt der 
Rechtsfolge wie „wenn … 

dann …“ 

P-3 Abs. 1 und Abs. 2: Konditio-
nalsatz mit „...... ......“ 

Abs. 1: Subjekt + Verb + 
Objekt + Präposition + Be-
zugswort mit Attributsatz  
Abs. 2: Nicht eingeleiteter 
Konditionalsatz + „so [als 
Korrelat] …“ 

P-4 

Attributiver Ausdruck mit 
„...... ...... (

)“ + Kondi-
tionalsatz mit „...... ...... “ 

Nicht eingeleiteter Konditio-
nalsatz (durch Inversion) + 
Relativsatz (Attributsatz) + 
„so [als Korrelat] …“ 

Quelle: Eigene Zusammenstellung. 

Fazit 
Die rechtsgewährende Funktion der Zivilrechtsvorschriften realisiert sich auf 
Chinesisch mit Modalverben, wobei im Deutschen das Modalverb-Syntagma 
„so kann jmd. + [Objekt] + Verb“ häufig durch Infinitivform „so ist jmd. 
berechtigt + [Objekt] + zu + Verb“ oder die Formel „so steht jmdm. ein 
Recht zu“ usw. ersetzt wird. Damit verfügen die deutschen Vorschriften mit 
positiven Rechten wiederum über eine größere Ausdrucksvielfältigkeit als die 
Chinesischen, während syntaktisch zwischen AT und ZT eher eine Paralleli-
tät auszuweisen ist.  

5. Schluss 

Aus einer funktional-inhaltlichen Perspektive wurden die Zivilrechtsvor-
schriften schrittweise nach der Kategorie der Gebote der Pflicht zum Tun 
(Tun-Sollen), der Verbote oder passiven Gebote der Pflicht zum Unterlassen 
(Nicht-Tun-Dürfen), der Erlaubnisse als passiv-subjektives Recht (Tun-Dür-
fen) und der positiven subjektiven Rechte (Tun-Können) analysiert, wobei 
eine Veranschaulichung der einschlägigen Sprachmittel und der damit ver-
bundenen grammatischen Charakteristika erfolgte. Mit Reduzierung der Bei-
spielsvorschriften auf die Tatbestand-Rechtsfolge- bzw. Wenn-Dann-Struktur 
wurden die Ausdrucksformeln und Satzstrukturen repräsentativ für übliche 
chinesisch-deutsche Zivilrechtsvorschriften erfasst. Dabei wurden das Ein-
halten bestimmter Übersetzungsrichtlinien, Erwägungen und Entwicklung 
passender linguistischer Lösungen bzw. Übersetzungsstrategien und die An-
forderungen an entsprechende Übersetzungskompetenz veranschaulicht.  
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Abkürzungen  
AGZ: Allgemeine Grundsätze des Zivilrechts der VR China 
AT: Ausgangstext  
BGB: Bürgerliches Gesetzbuch 
eig. Erg.: eigene Ergänzung 
i. e. S.: im engeren Sinne 
i. V. m.: in Verbindung mit 
i. S. d.: im Sinne der/s 
i. w. S.: im weiteren Sinne 
m. w. N.: mit weiteren Nachweisen 
SRG: Sachenrechtsgesetz der VR China 
Tbm: Tatbestandsmerkmal 
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VG: Vertragsgesetz der VR China 
w. Ü.: wörtliche Übersetzung 
ZGB: Zivilgesetzbuch der Republik China 
ZGE: Zivilgesetzbuch-Entwurf der Qing-Dynastie ( ), chinesi-
sche Abk.:  
ZT: Zieltext  
 

A Contrastive Study of Chinese-German Civil Law Texts with a 
Final Translation as Reference 

Abstract 
On the basis of a finished translation, this article makes a contrastive analysis 
of Chinese and German civil law texts from a content-related, functional and 
linguistic perspective. The analysis, while intended to be representative of all 
Chinese and German civil law texts, is based upon the provisions chosen 
from the Civil Code Draft of China’s late Qing Period (ZGE) in both their 
source (Chinese) and target (German) language. According to their content 
and functions, these articles are categorised into four types: shall do/obliged 
to do, must not do/not allowed to do, may do/allowed to do, and finally, can 
do/able to do. Their expressional patterns and typical sentence structures in 
combination with the specific, suitable linguistic devices will be examined, 
demonstrated and then summarised in a tabular form.  

Keywords: Civil law texts, contrastive analysis, functional and content-
related categorisation, expressional patterns and typical sentence structures 

Zusammenfassung 
Bei dem vorliegenden Beitrag, der auf einer abgeschlossenen Übersetzung 
basiert, handelt es sich um eine übersetzungsbezogene, kontrastive Analyse 
der chinesisch-deutschen Zivilgesetzestexte aus einer inhaltlichen und funk-
tional-linguistischen Perspektive. Der repräsentativen Darstellung liegen die 
funktional-inhaltlich, d. h. nach den vier Typen: Tun-Sollen, Nicht-Tun-Dür-
fen, Tun-Dürfen und Tun-Können, kategorisierten Vorschriften des Zivilge-
setzbuch-Entwurfs der späten Qing-Zeit (ZGE) in deren Ausgangs- (Chine-
sisch) und Zielsprache (Deutsch) zugrunde. Die Ausdrucksformeln und typi-
schen Satzstrukturen dieser Rechtssätze mit den konkreten, dafür geeigneten 
Sprachmitteln werden untersucht, dargelegt und tabellarisch erfasst. 

Schlagwörter: Zivilgesetzestexte, kontrastive Analyse, funktional-inhaltliche 
Kategorisierung, Ausdrucksformeln und typische Satzstrukturen 


